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4. erkennt an, daß die Beseitigung der Unterschiede im
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und anderer
Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das bessere
Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeerraum zur
Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit
zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen der bestehenden
Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, so-
weit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten
Rechtsakte auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung einzuhalten und so die notwendigen Voraussetzungen
für die Festigung des Friedens und der Zusammenarbeit in der
Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauenbildender Maß-
nahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Offenheit
und Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten för-
dern, unter anderem durch die Teilnahme an dem System der
Vereinten Nationen für die standardisierte Berichterstattung
über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung genauer
Daten und Informationen an das Register der Vereinten Natio-
nen für konventionelle Waffen119;

7. ermutigt die Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit
bei der Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen
und Ausprägungen, der eine ernste Bedrohung für den Frieden,
die Sicherheit und die Stabilität in der Region und somit für die
Verbesserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Situation darstellt, weiter zu verstärken;

8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene
Formen der Zusammenarbeit den Problemen und Bedrohungen
zu begegnen, mit denen die Region konfrontiert ist, wie bei-
spielsweise dem Terrorismus, der internationalen Kriminalität
und unerlaubten Waffentransfers sowie der unerlaubten Gewin-
nung von Drogen, dem Drogenkonsum und dem Drogenhandel,
welche die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
Staaten gefährden, den Ausbau der internationalen Zusammen-
arbeit behindern und zur Negierung der Menschenrechte, der
Grundfreiheiten und der demokratischen Grundlagen einer plu-
ralistischen Gesellschaft führen;

9. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mittel
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion vorzulegen;

10. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

79. Plenarsitzung
4. Dezember 1998

119 Siehe Resolution 46/36 L.

53/83. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari-
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 1911
(XVIII) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Ausdruck
gebracht hat, daß die Staaten Lateinamerikas geeignete Maß-
nahmen treffen werden, um einen Vertrag abzuschließen, der
Kernwaffen in Lateinamerika verbietet,

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in derselben Resolution
ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, daß nach Abschluß
eines solchen Vertrags alle Staaten, insbesondere die Kernwaf-
fenstaaten, im Hinblick auf die erfolgreiche Verwirklichung
seiner friedlichen Ziele voll zusammenarbeiten werden,

in Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2028 (XX)
vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehmbaren
Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten und
Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und denjeni-
gen Staaten, die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hat,

unter Hinweis darauf, daß der Vertrag über das Verbot von
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlate-
lolco-Vertrag)120 am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur
Unterzeichnung aufgelegt wurde,

mit Befriedigung darüber, daß die elfte Sondertagung der
Generalkonferenz der Organisation für das Verbot von Kern-
waffen in Lateinamerika und der Karibik am 14. Februar 1997
anläßlich der Begehung des dreißigsten Jahrestages der Aufle-
gung des Tlatelolco-Vertrags zur Unterzeichnung abgehalten
wurde,

unter Hinweis darauf, daß in der Präambel zum Tlate-
lolco-Vertrag festgestellt wird, daß militärisch entnuklearisierte
Zonen nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel sind, um
später eine allgemeine und vollständige Abrüstung zu erzielen,

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag
mit besonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der Ver-
breitung von Kernwaffen und die Förderung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit begrüßt hat,

ferner unter Hinweis darauf, daß die Generalkonferenz der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von Ände-
rungen121 des Tlatelolco-Vertrags120 gebilligt und zur Unter-
zeichnung aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten
dieses Rechtsakts zu ermöglichen,

unter Hinweis auf die Resolution C/E/RES.27 des Rates der
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik122, worin der Rat verlangt hat, daß die Zusam-

120 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
121 A/47/467, Anhang.
122 Siehe CD/1392.
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menarbeit und die Abstimmung mit anderen kernwaffenfreien
Zonen gefördert wird,

mit Befriedigung feststellend, daß der Tlatelolco-Vertrag
nun für zweiunddreißig souveräne Staaten der Region in Kraft
ist,

sowie mit Befriedigung feststellend, daß die Dominikani-
sche Republik am 27. März 1998 ihre Ratifikationsurkunde
betreffend die von der Generalkonferenz der Organisation für
das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik
in ihrer Resolution 290 (E-VII) vom 26. August 1992 gebilligte
Änderung des Tlatelolco-Vertrags hinterlegt hat,

ferner mit Befriedigung feststellend, daß Guatemala am
21. August 1998 seine Ratifikationsurkunde betreffend die von
der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot von
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik in ihrer Resolu-
tion 267 (E-V) vom 3. Juli 1990 gebilligte Änderung des Tla-
telolco-Vertrags hinterlegt hat,

mit Befriedigung feststellend, daß der Tlatelolco-Vertrag in
seiner geänderten Fassung für Argentinien, Barbados, Brasili-
en, Chile, Guyana, Jamaika, Mexiko, Paraguay, Peru, Surina-
me, Uruguay und Venezuela voll in Kraft ist,

1. begrüßt die konkreten Schritte, die einige Länder der
Region im Laufe des vergangenen Jahres unternommen haben,
um die mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in
Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)120 geschaf-
fene Rechtsordnung für die militärische Entnuklearisierung zu
festigen;

2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf, so-
weit nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betref-
fend die von der Generalkonferenz der Organisation für das
Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik in
ihren Resolutionen 267 (E-V) vom 3. Juli 1990, 268 (XII) vom
10. Mai 1991 und 290 (E-VII) vom 26. August 1992 gebillig-
ten Änderungen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen;

3. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Ka-
ribik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

79. Plenarsitzung
4. Dezember 1998

53/84. Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das voll-
ständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biologischer)
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung sol-
cher Waffen,

mit Genugtuung feststellend, daß dem Übereinkommen
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen123 einhundertein-
undvierzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats,

eingedenk dessen, daß sie alle Vertragsstaaten des Überein-
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der Emp-
fehlungen der Überprüfungskonferenzen, insbesondere auch an
dem in der Schlußerklärung der Dritten Konferenz der Ver-
tragsparteien zur Überprüfung des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriolo-
gischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über
die Vernichtung solcher Waffen124 vereinbarten Informations-
und Datenaustausch, zu beteiligen und dem Generalsekretär die
entsprechenden Informationen und Daten nach dem einheitli-
chen Verfahren jährlich spätestens bis zum 15. April zur Ver-
fügung zu stellen,

unter Hinweis auf ihre am 6. Dezember 1991 ohne Ab-
stimmung verabschiedete Resolution 46/35 A, in der sie unter
anderem die aufgrund der Empfehlungen der Dritten Überprü-
fungskonferenz125 erfolgte Einsetzung einer allen Vertrags-
staaten offenstehenden Ad-hoc-Gruppe von Regierungssach-
verständigen begrüßt hat, die mögliche Verifikationsmaßnah-
men vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt er-
mitteln und prüfen soll,

sowie unter Hinweis auf ihre am 16. Dezember 1993 ohne
Abstimmung verabschiedete Resolution 48/65, in der sie den
Schlußbericht der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverstän-
digen zur Ermittlung und Prüfung möglicher Verifikationsmaß-
nahmen vom wissenschaftlichen und technischen Stand-
punkt126, den diese auf ihrer letzten Tagung am 24. September
1993 in Genf im Konsens angenommen hat, zur Beachtung
empfohlen hat,

ferner unter Hinweis auf ihre am 15. Dezember 1994 ohne
Abstimmung verabschiedete Resolution 49/86, in der sie den
am 30. September 1994 im Konsens verabschiedeten Schlußbe-
richt der Sonderkonferenz der Vertragsstaaten des Überein-
kommens127 begrüßt hat, worin die Vertragsstaaten übereinge-
kommen sind, eine allen Vertragsstaaten offenstehende
Ad-hoc-Gruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, geeignete Maß-
nahmen, namentlich auch mögliche Verifikationsmaßnahmen,
und Entwürfe von Vorschlägen zur Stärkung des Übereinkom-
mens zu prüfen, die gegebenenfalls in ein den Vertragsstaaten
zur Prüfung zu unterbreitendes rechtsverbindliches Dokument
aufzunehmen wären,

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkommens
in bezug auf die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit
und die diesbezüglichen Bestimmungen des Schlußberichts der

123 Resolution 2826 (XXVI), Anlage.
124 BWC/CONF.III/23, Teil II.
125 Siehe BWC/CONF.III/23.
126 BWC/CONF.III/VEREX/9 und Korr.1.
127 BWC/SPCONF/1.




